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Beschlussvorschlag: 
 
Der Beschluss BVZTö-117-2022 vom 21.09.2022 „„Satzung über die Benutzung der Freizeitanlage mit 
Spielplatz „Puschkinpark“ in Zeulenroda-Triebes““ wird aufgehoben. 

 

 

 
Beschlussbegründung: 
 
Mit Beschluss BVZTö-117-2022 vom 21.09.2022 hat der Stadtrat Zeulenroda-Triebes die  „„Satzung über 
die Benutzung der Freizeitanlage mit Spielplatz „Puschkinpark“ in Zeulenroda-Triebes““ beschlossen. 
Dieser Beschluss wurde der Kommunalaufsicht des Landratsamts Greiz vorgelegt. Im Ergebnis der 
kommunalrechtlichen Prüfung wurden Hinweise gegeben und um deren Beachtung bzw. Umsetzung 
gebeten. Entsprechend der gegebenen Hinweise ist es geboten, den Beschluss BVZTö-117-2022 vom 
21.09.2022 aufzuheben. 
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